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ANZEIGE

Gerbershäuser Str. 97  ·  37318 Hohengandern  ·  Telefon 036081 - 18581  

Wir betreuen und pflegen Sie 
in Ihrem Zuhause
•  Alten- und Krankenpflege
•  Behandlungspflege
•  Betreuungs- und Entlastungsleistungen
•  Soziale Betreuung nach Pflegegrad
•  Hauswirtschaftliche Versorgung
•  Pflegeberatung

Praxisgemeinschaft Groß Schneen
Ergotherapie & Logopädie

Michael Baumann und Evelyne Schönewald und ihre Teams
erreichen Sie  in der Landstraße 24a und unter der Telefonnummer 05504 949100.

Elkershäuser Str. 1 · Marzhausen

 05504 949888

andreas-haarstuebchen.deElkershäuser Str. 1 · Marzhausen

 05504 949888

andreas-haarstuebchen.de

Di bis Fr 8 –12 Uhr und 13.30 –18 Uhr

Samstag 8 –12.30 Uhr

Di bis Fr 8 –12 Uhr und 13.30 –18 Uhr

Samstag 8 –12.30 Uhr

Platz für Ihre Anzeige
Nutzen Sie die monatliche  

Werbemöglichkeit in Ihrem KURIER.  
Bei der Gestaltung berate ich Sie gern.

Diana Kohrs Mediendesign

Tel. 05187 957291
E-Mail: diana.kohrs@t-online.de
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wird an alle Haushalte der VG „Hanstein-Rust-
berg” mit 14 Gemeinden durch Boten kosten-
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Bezugsmöglichkeiten: Im Bedarfsfall kann der 
 KURIER bei der VG Hanstein-Rusteberg wie 
folgt bezogen werden: 1 € pro Heft zzgl. Ver-
sandkosten.
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nehmigung des Herausgebers. Irrtümer und 
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IMPRESSUM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Redaktionelle Beiträge senden Sie bitte bis zum 15. des Monats vor dem Erscheinungs-
monat an: kurier@vghr.de 
Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen gelieferten Bilder und Fotos für eine druckfähige Wieder-
gabe eine möglichst hohe Auflösung haben sollten. Senden Sie Texte (Worddatei) und Bilder 
nach Möglichkeit digital und getrennt voneinander. 

Anzeigenschluss  
für die nächste Ausgabe:  

15. Februar

• Abrollcontainer von 6 – 36 m3

• Absetzcontainer von 1 – 10 m3

• Containerdienst
• Kies, Sand, Schotter, Erde
• Sperrmüll, Bauschutt, Asbest
• Industrie- und Gewerbemüll

• Metall und Schrott
• Sondermüll
• Haushaltsaufl ösung
• Entrümpelungen
• Abfallberatung

Friedensstraße 60
OT Lenterode · 37318 Uder
Tel. 036087 971772

Seit 1990 zu Ihren Diensten

CONTAINER JÜNEMANN
 LENTERODE
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AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Gemäß der Satzung der VG Hanstein-Rusteberg über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
von Satzungen werden hiermit, die in der öffentlichen Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am 
16.11.2023 gefassten Beschlüsse und die Haushaltssatzung der VG Hanstein-Rusteberg für das 
Haushaltsjahr 2024 öffentlich bekannt gemacht.

Beschluss Nr. 46-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg am 16.11.2023 zur  

Bestätigung des öffentlichen Teiles der Niederschrift aus der Gemeinschaftsversammlung 
vom 03.11.2022 der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg beschließt/genehmigt in der heutigen 
Sitzung die vorgelegte Niederschrift über den öffentlichen Teil der Gemeinschaftsversammlung vom 
03.11.2022.

Abstimmungsergebnis zur Niederschrift für den öffentlichen Bereich:

Zahl der gesetzl. Mitgl.insges.: 29
davon anwesend:  25
davon stimmberechtigt: 25
davon Ja-Stimmen:  25
davon Nein-Stimmen:  0
Stimmenthaltungen:  0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender

Beschluss Nr. 47-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg  

vom 16.11.2023

über die Feststellung des Jahresergebnis 2021

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg stellt nach Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO in der derzeit gültigen Fassung fest.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der gesetzl.Mitgl.insges.: 29
davon anwesend:                    25
davon stimmberechtigt:            25
davon Ja-Stimmen:              25
davon Nein-Stimmen:            0
Stimmenthaltungen:              0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender
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AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Beschluss Nr. 48-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg  

vom 16.11.2023

über die Entlastung des Gemeinschaftsvorsitzenden für das Haushaltsjahr 2021

Nach ordentlicher Feststellung der Jahresrechnung und der Ausräumung von Unstimmigkeiten hat 
die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg in der öffentlichen 
Gemeinschaftsversammlung am 16.11.2023 auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 ThürKO in der zurzeit 
gültigen Fassung dem Gemeinschaftsvorsitzenden die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

Der Gemeinschaftsvorsitzende nahm an der Abstimmung zur Entlastung nicht teil.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der gesetzl.Mitgl.insges.: 29
davon anwesend:                       25
davon stimmberechtigt:             24
davon Ja-Stimmen:                   24
davon Nein-Stimmen:                0
Stimmenthaltungen:                    0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender

Beschluss Nr. 49-7/2023
über die außer- und überplanmäßigen Ausgaben in dem Haushaltsjahr 2022  

durch die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg

Auf der Grundlage des § 58 ThürKO sind außer – (VWH 5.000,00 €, VMH 5.000,00 €) und überplanmäßi-
ge (VWH 10.000,00 €, VMH 5.000,00 €) Ausgaben nur zulässig, wenn sie unabweisbar und die Deckung 
gewährleistet ist. Sind sie erheblich, bedarf es der Zustimmung der Gemeinschaftsversammlung. Die 
Liste der Mittelüberschreitungen aus dem Haushaltsjahr 2022 der VG Hanstein-Rusteberg wurde der 
Gemeinschaftsversammlung vorgetragen und sachgerecht abgestimmt und ist verbindliche Anlage 
zu diesem Beschluss. Die überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben werden durch Mehreinnahmen 
bzw. Minderausgaben in verschiedenen Haushaltsstellen sowie durch Einsparungen abgedeckt. Die 
Gemeinschaftsversammlung hat in seiner heutigen Sitzung die Mittelüberschreitungen beschlossen 
und der begründeten Abweichungen vom Haushaltsplan 2022 zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Zahl der Mitglieder: 29
Zahl der anwesenden Mitglieder: 25
davon stimmberechtigt: 25
Ja-Stimmen:  25
Nein-Stimmen:    0
Stimmenthaltungen:  0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender                    
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Beschluss Nr.: 50-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg  

in der Sitzung am 16.11.2023

- Vergabebeschluss - 

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg beschließt in ihrer 
heutigen Sitzung die Vergabe für die Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage für das Ver-
waltungsgebäude der VG an die Firma 

Elektroinstallationsbetrieb
Bernd Reinhardt

Weidenweg 1
37318 Wüstheuterode

mit einer Auftragssumme von 32.666,48 € (brutto) zu vergeben.

Der Auftrag für die Projektplanung wird an die Firma

Matthias Volkmar
Waldstraße 10

37308 Schimberg

mit einer Auftragssumme von 1.740,00 € (brutto) vergeben.

Bei der Vergabe wurde jeweils das wirtschaftlichste Angebot berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzl. Gremiumsmitglieder: 29
davon anwesend:  25
davon stimmberechtigt: 25
Ja-Stimmen:  25
Nein-Stimmen:   0
Stimmenthaltungen:  0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
VG-Vorsitzender

AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Beschluss Nr.: 51-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg 

in der Sitzung am 16.11.2023

- Vergabebeschluss Steuerungselement für die Sirenen der Gemeinden -

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg beschließt in ihrer 
heutigen Sitzung die Vergabe für die Sammelbestellung der Lieferung von 15 Sirenensteuerungsele-
menten an die Firma 
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AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Beschluss Nr.: 52-7/2023
der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg  

in der Sitzung am 16.11.2023

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg beschließt in ihrer 
heutigen Sitzung die Anzahlung in Höhe von 7.140,00 € für als Dienstfahrzeug Skoda Enyaq an das 
Autohaus Herold. Die Leasingrate beläuft sich auf 238,33 €/Monat.

Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zur Lieferung des Fahrzeuges wurden Fördermittel in Aussicht 
gestellt, welche sich in der Höhe der Anzahlung belaufen sollten. Auf dieser Grundlage wurde die 
Leasingrate ermittelt. Die Anzahlung war bei Auslieferung des Fahrzeuges fällig. 

Am 09.08.2023 erhielt die VG die finale Absage der Fördermittel. Die Ausgabe der Anzahlung war zu 
diesem Zeitpunkt getätigt.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzl. Gremiumsmitglieder: 29
davon anwesend:  25
davon stimmberechtigt: 25
Ja-Stimmen:  24
Nein-Stimmen:   1
Stimmenthaltungen:  0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
VG-Vorsitzender

Selectric 
Telekommunikations- und Sicherheitssysteme GmbH 

Am Druschplatz 6
39443 Straßfurt

mit einer Auftragssumme von 9.967,08 € (brutto) zu vergeben.

Durch die VG erfolgte bereits die Rechnungslegung an die jeweilige Gemeinde.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der gesetzl. Gremiumsmitglieder: 29
davon anwesend:  25
davon stimmberechtigt: 25
Ja-Stimmen:  25
Nein-Stimmen:   0
Stimmenthaltungen:  0

Hohengandern, den 16.11.2023
Degenhardt
VG-Vorsitzender
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AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Haushaltssatzung der VG Hanstein-Rusteberg (Landkreis Eichsfeld) 
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – 
ThürKO) erlässt die VG Hanstein-Rusteberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
  und in den Ausgaben mit 1.319.900,00 €
 und
 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
  und in den Ausgaben mit 168.000,00 €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die gemäß § 50 Abs. 2 ThürKO zu erhebende Umlage von den Mitgliedsgemeinden der VG Hanstein - 
Rusteberg wird im Haushaltsjahr anteilig nach der Umlagekraft festgesetzt. Die Umlage wird nach der 
vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales festgesetzten Umlagekraft berechnet (offizielle 
Landestabelle Kommunaler Finanzausgleich KFA). Der Umlagesatz beträgt 13,10  v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 100.000,00  € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Hohengandern, 08.01.2024
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender

Die Satzung wurde im Amtsblatt der VG Hanstein - Rusteberg („Kurier” – 30. Jahrgang Nummer 2 vom 
01.02.2024) öffentlich bekannt gemacht. 

Beglaubigung

Die Übereinstimmung dieser Satzungskopie mit der von der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein - Ruste-
berg am 16.11.2023 beschlossenen Originalsatzung wird hiermit beglaubigt.
Hohengandern, 16.11.2023
Degenhardt



KURIER 2 /2024 9

AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Beschluss Nr. 53-7/2023 vom 16.11.2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg   

über die Höhe der VG-Umlage für das Haushaltsjahr 2024

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg beschließt aufgrund des § 50 Abs. 2 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) für das Haus-
haltsjahr 2024 eine Umlage der Mitgliedsgemeinden, welche anteilig nach der vom Thüringer Ministe-
rium für Inneres und Kommunales festgesetzten Umlagekraft festgesetzt wird (offizielle Landestabelle 
Kommunaler Finanzausgleich KFA). Der Umlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2024

13,1 v.H.
Abstimmungsergebnis:

Zahl der gesetzlichen Gremiumsmitglieder 29
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder 25
    davon stimmberechtigt 25
    davon JA – Stimmen 25
    davon NEIN – Stimmen  0
    davon Stimmenthaltungen  0

Hohengandern, 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender

Beschluss Nr. 54-7/2023 vom 16.11.2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg   

über das Investitionsprogramm

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg beschließt aufgrund des § 62 der Thürin-
ger Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) zur Begründung ihrer 
Haushaltswirtschaft das zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 vorgelegte Investitions-
programm als Unterlage für die Finanzplanung, welche hiermit bestätigt wird.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der gesetzlichen Gremiumsmitglieder 29
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder 25
    davon stimmberechtigt 25
    davon JA – Stimmen 25
    davon NEIN – Stimmen  0
    davon Stimmenthaltungen  0

Hohengandern, 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender
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AMTLICHE UND ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Beschluss Nr. 55-7/2023 vom 16.11.2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg  

über die Haushaltsatzung 2024

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Hanstein-Rusteberg beschließt aufgrund der §§ 55 und 57 der 
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2024 mit dem dazugehörigen Finanzplan und den beigefügten Anlagen 
in der vorgelegten Fassung.

Über den Vollzug und die ordentliche Durchführung der Haushaltssatzung hat der Gemeinschaftsvor-
sitzende der Gemeinschaftsversammlung regelmäßig zu berichten.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der gesetzlichen Gremiumsmitglieder 29
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder 25
    davon stimmberechtigt 25
    davon JA – Stimmen 25
    davon NEIN – Stimmen  0
    davon Stimmenthaltungen  0

Hohengandern, 16.11.2023
Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender

Beschluss und Genehmigungsvermerk
Mit Beschluss vom 16.11.2023 Nr. 55-7/2023 hat die Gemeinschaftsversammlung die Haushaltssatzung 
2024 der VG Hanstein-Rusteberg samt ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 04.01.2024 festgestellt, dass die Be-
stimmungen der Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten.

Die Haushaltssatzung kann gemäß der §§ 52 sowie 57 Abs. 3 i. V. m. §§ 21 Abs. 1 und 3 S. 3 der Thü-
ringer Kommunalordnung in der zur Zeit gültigen Fassung sofort ausgefertigt und öffentlich bekannt 
gemacht werden. Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haus-
haltsplan zwei Wochen lang öffentlich auszulegen.

Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung 2024 liegt in der Zeit vom 01.02.2024 – 15.02.2024 bei der VG Hanstein-Rus-
teberg Kämmerei, Zimmer 3.2, Steingraben 49, 37318 Hohengandern während den allgemeinen Dienst-
stunden öffentlich aus.

Der Haushaltsplan 2024 mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom 01.02.2024 bis 15.02.2024 in der 
Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg; Steingraben 49; 37318 Hohengandern während der Ge-
schäftszeiten öffentlich aus. Gleichzeitig wird der Haushaltsplan mit seinen Anlagen bis zur Entlastung 
des VG-Vorsitzenden und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2024 zur 
Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Degenhardt
Gemeinschaftsvorsitzender
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Wildwechsel auf den Straßen
Im Herbst und im Frühjahr steigt das Risiko, in einen soge-
nannten Wildunfall verwickelt zu werden. Wenn es früher 
dunkel und später hell wird, sind Wildtiere und Autofahrer 
häufiger zeitgleich unterwegs und treffen deshalb öfter auf-
einander. Weil Unfälle mit Rehen, Wildschweinen etc. nicht nur 
für die Tiere, sondern auch für Kraftfahrer schnell lebensgefähr-
lich werden können, sollte man die Schilder, die vor Wildwechsel 
warnen, unbedingt ernst nehmen und in diesen Bereichen besonders aufmerksam und defensiv fahren 
– insbesondere am Morgen und am Abend, denn dort passieren die meisten Wildunfälle.

Als besondere Gefahrenschwerpunkte hierbei heben Fachleute die Übergangsbereiche zwischen Wald- 
und Feldzonen hervor. Dort müsse man mit regelmäßigem Wildwechsel rechnen, mahnt der Deutsche 
Jagdverband (DJV). 

Angesichts des Risikos, das mit Wildunfällen verbunden ist, sollten Kraftfahrer also bemüht sein, solche 
Vorkommnisse zu vermeiden. Dabei hilft nur vorsichtiges Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit bei 
ständig erhöhter Bremsbereitschaft. Vor allem am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern sollte man 
in der Dämmerung langsam und vorausschauend fahren, denn meist tauchen die Tiere in geringem 
Abstand von 20 Metern oder weniger vor einem auf. 

Deshalb rät der ADAC dazu, sofort deutlich langsamer zu fahren oder sogar ganz abzubremsen, wenn 
ein Tier am Straßenrand sichtbar wird. Fernlicht sollte gegebenenfalls ausgeschaltet werden, damit das 
Tier nicht geblendet wird und dann unter Umständen genau vor dem Auto stehen bleibt. Hupen ist 
dagegen empfehlenswert, da durch den Lärm Wild in den meisten Fällen verscheucht wird. Noch ein 
wichtiger Rat des Automobilclubs: Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs, deshalb können einem 
Tier weitere folgen.

Wenn nun trotz aller Vorsicht ein Zusammenstoß mit einem Wildtier unvermeidbar war, sollten Autofah-
rer die Warnblinkanlage einschalten, die Warnweste anziehen und die Unfallstelle sichern (Warndreieck, 
ggf. Warnblinkleuchte). Das gilt auch, wenn das Tier verletzt geflüchtet ist. Sind Personen verletzt, ist 
die Notrufnummer 112 zu wählen und Erste Hilfe zu leisten. In jedem Fall muss die Polizei informiert 
werden – mit genauen Angaben zum Unfallort. 

Von verletzten Tieren hält man sich besser fern, da sie sich verteidigen könnten. Ansonsten wartet man 
am Unfallort bzw. in sicherer Entfernung bis Polizei oder ein Jäger eintreffen. Zu beachten ist ferner, 
dass angefahrenes Wild nicht vom Unfallort entfernt werden darf. Andernfalls kann eine Anzeige wegen 
Wilderei mit einer entsprechenden Strafe drohen.

Häufig kontrovers diskutiert wird im Zusammenhang mit Wildunfällen die Frage, ob Fahrer versuchen 
sollten, durch Ausweichen eine Kollision zu vermeiden? Dazu merken Sicherheitsexperten an, dass 
solche Manöver gerade bei höherer Geschwindigkeit andere Gefahren mit sich bringen können, wie 
einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto, einem Baum oder einer Leitplanke. Gegebenenfalls 
landet man dabei auch im Straßengraben. Deshalb warnen Fachleute, dass Ausweichen ein größeres 
Risiko bedeuten kann, als die Kollision mit einem Wildtier. Eine universelle Handlungsempfehlung hier-
zu gibt es allerdings nicht. Somit kann ein Ausweichmanöver in manchen Situationen durchaus auch die 
bessere Handlungsalternative sein. In unserer Verwaltungsgemeinschaft sind einige Straßen besonders 
oft Schauplatz von Wildunfällen. Hierbei besonders betroffen sind die Straße zwischen Rustenfelde 
und Rohrberg; zwischen Rohrberg und Freienhagen und zwischen Gerbershausen und Hohengandern. 

Bitte fahren Sie vor- und umsichtig!
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Wir pflegen Ihr Grundstück  
und mähen Ihren Rasen

Lieferung von Brennholz 

Lohnspalten von Brennholz  
bei Ihnen vor Ort (bis 50 km Entfernung)  

oder auf unserem Betriebsgelände

Lieferung von Schüttgut bis 3 Tonnen

Dorfstr. 50 · 37318 Freienhagen · Tel.  036083 41158 · Mobil 0173 1987270

SENGE
Hausmeisterservice

ANZEIGE

Information des Ordnungsamtes
Auf Grund von mehrfachen Beschwerden, weisen wir 
nochmal eindringlich auf das Zurückschneiden von He-
cken und Bäumen die in den öffentlichen Verkehrsraum 
ragen hin.

Die Anlieger an den öffentlichen Straßen und Wegen, 
dazu zählen auch Gehwege, werden hiermit aufgefor-
dert, Bäume und Sträucher, die verkehrsbehindernd in 
den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, so zurück-
zuschneiden, dass die Verkehrsteilnehmer und Fußgän-
ger nicht beeinträchtigt werden.

Dabei gelten folgende Regelungen:

1. Einzuhalten sind jeweils eine Mindesthöhe von 4,50 m über der gesamten Fahrbahn und 2,50 m 
über Fußwegen.

2.  An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Hecken, Sträucher und andere Anpflanzungen stets 
so niedrig gehalten werden, dass eine ausreichende Übersicht für die Kraftfahrer gewährleistet ist. 

3.  Verkehrszeichen und Straßenlaternen dürfen nicht verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so 
zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern ständig rechtzeitig ohne 
Sehbeeinträchtigungen wahrgenommen werden können.

Die Anlieger können durch rechtzeitiges Zuschneiden der Bäume, Sträucher und Hecken mithelfen, 
Unfälle zu vermeiden und sich selbst unter Umständen viel Ärger ersparen.

Die Regelung des Naturschutzgesetzes, das in der Zeit von 1. März bis 30. September eines jeden 
Jahres das Schneiden von Gehölzen verbietet, greift hier nicht. Es ist wünschenswert im Rahmen des 
Naturschutzes diese Maßnahmen bis zum 1. März durchzuführen.

Bei Grundstückseigentümern, die ihren Pflichten nicht nachkommen, ist die Gemeinde verpflichtet, 
die Pflanzen auf Kosten der Eigentümer beseitigen zu lassen. Die Pflichtverletzung stellt zudem eine 
Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN DER VG HANSTEIN-RUSTEBERG 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“  
Ausschreibung 2024 / 2025 

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft gemeinsam mit den Ländern und Verbänden 
zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf. 

Was sind die Ziele? 
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einsetzen wollen, dass ihr Ort attraktiv und 
lebenswert ist und bleibt. 

Teilnahmebedingungen – Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden oder Gemeindeteile mit überwiegend 
dörflichem Charakter mit bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benachbarten Dörfern. 
Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiativen oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde 
kann mit mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL). 
Anmeldungen zum Regionalwettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zuständigen 
Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regional-
wettbewerbe werden bis Juli 2024 abgeschlossen. 

Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbewerb werden Auszeichnungen verliehen. 

Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Ausgangslage und der Möglich-
keiten der Einflussnahme der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden folgende Bewertungsbereiche 
betrachtet:

• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur

• Soziale und kulturelle Aktivitäten

• Baugestaltung, Natur & Umwelt

Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der Gesamteindruck und das Engagement der 
Dorfgemeinschaft beurteilt.

Ansprechpartner 
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jeweiligen Zweigstellen des Thüringer Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen gerichtet werden. 

Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprechpartnern und das Anmeldeformular 
finden Sie unter:

https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/laendlicher-raum
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ARENSHAUSEN

Ein „Weihnachtsstag“ an der RS Arenshausen
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien veranstalteten die 
zehnten Klassen ein Weihnachtsprogramm für die ganze Schule. 
Angefangen hatte dieses mit vielen verschiedenen weihnachtli-
chen Spielen, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Insgesamt 
überlegten wir uns zehn unterschiedliche Spiele, wie zum Beispiel 
Weihnachtslieder erraten, Bobbycar-Rennen sowie „Stuhlwalzer“ 
und viele mehr. Bis um 11 Uhr durchliefen alle Klassen die ge-
planten Spiele und konnten die gesponserten Firmengeschenke 
gewinnen. Tassen, Thermoflaschen, Brotdosen sowie Kugelschrei-

ber, Schreibblöcke und viele schöne Dinge mehr gehörten zu den Preisen. Einen besonderen Dank 
widmen wir den Firmen, die uns diese Präsente zur Verfügung 
gestellt haben (z.B. DS Smith, DAK, AOK, dm, Leitec, Edeka, 
DB u.a.). Nachdem die Schüler erfolgreich unsere Spiele ge-
meistert hatten, trommelten wir sie und alle Lehrer in der 
weihnachtlich geschmückten Turnhalle zusammen um dort 
alle bei verschiedenen Aufgaben gegeneinander antreten zu 
lassen. Nach einer Stunde voller Aufregung ging unser Weih-
nachtsprogramm auch schon zu Ende. Die Spiele kamen bei 
den Schülern sehr gut an und sie konnten mit einem Lächeln 
in ihre wohlverdienten Weihnachtsferien starten. 

Jannina Wolf und Klara Fleck (Klasse 10a)

Waldgerechtigkeit Arenshausen
Dieses Waldstück im Zittertal wurde im Zeitraum Oktober 2023 bis Dezember 2023 von den Mitgliedern 
der Waldgerechtigkeit Arenshausen und vielen freiwilligen Helfern zunächst freigeräumt, eingezäunt 
und wird im Frühjahr 2024 bepflanzt, um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken.

Durch einen Mix aus diversen heimischen Baumarten und einer erhöhten Pflanzendichte entsteht ein 
natürlicher Wald, der Staub filtert, CO² speichert und vielen Tieren ein neues Zuhause bietet. 

Zusätzlich zum Mischwald werden am Wegrand 
Obstbäume gepflanzt, die nach entsprechen-
dem Wachstum frei zugänglich für Wanderer 
und Spaziergänger werden. Wir freuen uns, das 
Zittertal auch für kommende Generationen als 
attraktives Naherholungsgebiet mitzugestalten.

Der neue Zaun sowie die Setzlinge wurden über 
Fördergelder finanziert.

Wenn du eine Möglichkeit suchst, selbst mit an-
zupacken, sprich uns gerne an.   

Waldgerechtigkeit.Arenshausen@gmx.de
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Der Zweckverband Wasserversorgung  
und Abwasserentsorgung Obereichsfeld informiert

Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Bornhagen baut bzw. erneuert der 
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) ab Januar 2024 in 
Bornhagen im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Geh-/Radweges in der Friedenstraße die 
Mischwasserkanalisation bzw. die Trinkwasserleitung.

Der WAZ informiert die Eigentümer der Anliegergrundstücke der genannte Straße über die nach Ab-
schluss der Maßnahme entstehende Beitragspflicht nach Abschnitt II der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung vom 19.06.2008 
i. d. F. der 5. Änderungssatzung der BGS-EWS vom 
03.12.2021. 

Die Globalberechnung zur Ermittlung des höchstzu-
lässigen Abwasserbeitragssatzes, die Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung sowie 
die Planungsunterlagen zu dieser Baumaß-nahme 
können am Sitz des WAZ in Heilbad Heiligenstadt, 
Philipp-Reis-Straße 2, eingesehen werden.

Für weitere Auskünfte im Zusammenhang mit der 
bevorstehenden Investitionsdurchführung und der 
daraus folgenden Abwasserbeitragserhebung sind 
die Mitarbeiter des WAZ und der EW Wasser GmbH 
in Heilbad Heiligenstadt, Philipp-Reis-Straße 2 per-
sönlich bzw. telefonisch unter 03606 655-151 er-
reichbar.

Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

INFORMATIONEN AUS DEN MITGLIEDSGEMEINDEN

Format: 60 mm breit, 63 mm hoch

Am Birkenfeld 6  ·  D-37133 Groß Schneen
Moderne Einzelzimmer ab 50€/Nacht

Tel.: 05504-9498444
www.pension-am-birkenfeld.com

ANZEIGE

Dicker Fetter in Arenshausen
Der MGV Liederkranz Arenshausen lädt gemeinsam mit den anderen Vereinen  

des Ortes zu seiner diesjährigen Faschingsveranstaltung, dem „Dicken Fetten“, ein.

Freitag, 09.02.2024
Gemeindesaal in Arenshausen

Einlass und Wiegen: 18 Uhr 
Programmbeginn: 20 Uhr

     Der Eintritt ist frei, Wiegegeld kann jedoch bei 
     entsprechender Körperfülle berechnet werden.

BORNHAGEN

ANZEIGE
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ANZEIGE
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FRETTERODE

Auf zum Fretteröder Karneval! 
Ein dreifach donnerndes Helau, wir feiern 40 Jahre FCV

Es freut sich auf die Narrenschar, der Elferrat und das Prinzenpaar!

 Samstag 10.02.24
 19:33 Uhr  Einmarsch des Prinzenpaares und des Elferrats,  
  Maskenball und anschließend Tanz; Einlass ab 19 Uhr

 Sonntag 11.02.24
 14:33 Uhr  Kinderfasching (Highlight: Gerd der Gaukler)
 19:33 Uhr  Einmarsch des Prinzenpaares und des Elferrats,  
  Büttenabend und anschließend Tanz; Einlass ab 19 Uhr
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HOHENGANDERN

Das Bürgermeisteramt Hohengandern an neuem Ort
Ab sofort befindet sich das Bürgermeisteramt der Gemeinde Hohengandern  

in der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg (ehem. Feuerwehr),  
Steingraben 49 in Hohengandern.

Sprechzeiten: Montag von 17:00 bis 18:00 Uhr

KIRCHGANDERN

Reinigungskraft gesucht
Für die Reinigung des Kindergartens in Kirchgandern suchen wir ab dem 01.02.2024

eine Aushilfe im Krankheitsfall bzw. bei Urlaubsvertretung in geringfügiger Beschäftigung.
Der zeitliche Umfang beträgt ca. 2 - 4 Stunden pro Tag  

sowie flexible Einsatzzeiten nach Absprache.

Interessenten melden sich bitte unter

Telefon 0171 3186611   oder   kirchgandern@vghr.de

ROHRBERG

Wohnung im Gemeindehaus in Rohrberg 
ab 01.03.2024 zu vermieten

70 qm, 3 Zimmer, Küche, Bad, 2 Stellpätze und Kellerraum

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Bürgermeister Markus Kulle, 
Mobil 0170 7152419   oder  rohrberg@vghr.de
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RUSTENFELDE

INFORMATIONEN AUS DEN MITGLIEDSGEMEINDEN

NACHRUF
Wir trauern um 

Norbert Krebs 
der durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. 

Norbert war seit über 20 Jahren Vorstandsmitglied bei der Waldgenossenschaft Gerechtigkeit 
Rohrberg und über 10 Jahre Schriftführer bei der Jagdgenossenschaft Rohrberg. Als gelernter 
Gärtner lag ihm die Natur sehr am Herzen. Dies spiegelte sich in seiner Tätigkeit als Landwirt im 
Nebenerwerb wieder. Er engagierte sich außerdem sehr für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
des Waldes.  

Ein ordentlicher Umgang mit der Natur und die Erhaltung der Schöpfung war für ihn als katholi-
scher Christ sehr wichtig. Er hat ehrenamtlich viele Jahre die Wegeränder und die Feldränder in 
der Gemarkung Rohrberg gemäht. Norbert Krebs engagierte sich sehr in der Interessengemein-
schaft gegen das Naturschutz Großprojekt Grünes Band.   

Norbert war 43 Jahre lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rohrberg, wenn Norbert ge-
braucht wurde war er immer Hilfsbereit. Norbert war auch einige Jahre als Wahlhelfer im Wahl-
vorstand der Gemeinde Rohrberg tätig. Wir verlieren mit ihm einen geschätzten, zuverlässigen 
und hilfsbereiten Menschen. Wir bedanken uns für die jahrelange angenehme Zusammenarbeit. 
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schwe-
ren Zeit der Trauer.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rohrberg 

Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Rohrberg  
und die Mitglieder der Waldgenossenschaft Gerechtigkeit Rohrberg 

Fasching in Rustenfelde
Sonntag, 11.02.2024
15:30 Uhr Kindertanz mit Markus Kulle 
20:00 Uhr Faschingstanz  
                               mit 
sowie Kostümierung  
und Auftritten

Montag 12.02.2024
9:30 Uhr Rosenmontagsumzug mit dem Strohbär
und Blasmusik mit anschließendem Frühschoppen

Danach Musik „Open End“
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Jagdgenossenschaft Rustenfelde
Die Jagdgenossenschaft Rustenfelde lädt hiermit alle Grundstückseigentümer  

von bejagbaren Flächen zur Jahreshauptversammlung herzlich ein.

Donnerstag, 22.02.2024, 19:00 Uhr 
Kegelbahn, Hauptstraße 1, 37318 Rustenfelde

Tagesordnung

•  Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
•  Bericht des Vorsitzenden
•  Information zur Änderung der Pächtergemeinschaft
•  Bericht des Kassenwartes
•  Bericht des Kassenprüfers
•  Entlastung des Vorstands
•  Wahl eines Schriftführers
•  Diskussion und Beschlussfassung zur Reinertrag
•  Bericht der Pächtergemeinschaft
•  Sonstiges

Der Vorstand

WAHLHAUSEN

Fasching in Wahlhausen

Samstag, 10.02.2024

Großer Programmabend auf dem Gemeindesaal

Einlass: 19.00 Uhr – Beginn: 20.11 Uhr

anschl. Tanz mit DJ André Guthardt

Sonntag, 11.02.2024

Kinderfasching mit Animation & DJ André; Beginn: 15.00 Uhr

Vorverkaufsstellen in BSA: Emmelmann-Optik und Emily & Angel  

in Wahlhausen: Physiotherapie Claudia Propf
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Sternsingeraktion

Sternsinger Arenshausen

Sternsinger Freienhagen

Am 6. und 7. Januar waren wieder 
Kinder unserer Pfarrei im Rahmen der 
Sternsingeraktion in den Orten unter-
wegs um die Häuser zu segnen und 
für Kinder in Not zu sammeln. 

Es wurden 16.500 Euro gespendet. 
Herzlichen Dank an alle Spender, 
Sammler und Helfer. 

Das Geld wird zugunsten des Kinder-
missionswerkes für verschiedene 
Kinderprojekte eingesetzt.
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Sternsinger Burgwalde

Sternsinger Fretterode

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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Sternsinger Gerbershausen

Sternsinger Hohengandern
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Sternsinger Rohrberg

Sternsinger Rimbach

Sternsinger Marth
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Sternsinger Rustenfelde

Sternsinger Schachtebich
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03./04.02.  5. Sonntag im Jahreskreis (in allen Gottesdiensten Kerzenweihe)
Samstag  18.00 Uhr Kirchgandern, Marth, Freienhagen, Fretterode 
Sonntag  08.45 Uhr Rohrberg, Schachtebich, Gerbershausen
Sonntag  10.15 Uhr Arenshausen, Hohengandern (Familien-Gottesdienst mit den  
  Erstkommunionkindern), Rustenfelde, Burgwalde
 
10./11.02.  6. Sonntag im Jahreskreis
Samstag  18.00 Uhr Hohengandern, Rohrberg, Gerbershausen 
Sonntag  08.45 Uhr Arenshausen, Rustenfelde, Marth, Burgwalde
Sonntag  10.15 Uhr Kirchgandern, Freienhagen, Schachtebich (WGF), Rimbach

14.02.  Aschermittwoch
 09.00 Uhr Arenshausen, Marth, Burgwalde
 18.00 Uhr Rustenfelde, Freienhagen, Gerbershausen
 
17./18.02.  1. Fastensonntag 
Samstag  18.00 Uhr Arenshausen, Rustenfelde, Burgwalde
Sonntag  08.45 Uhr Kirchgandern, Marth, Freienhagen, Gerbershausen (WGF)
Sonntag  10.15 Uhr Hohengandern (WGF), Rohrberg, Schachtebich
 
24./25.02.  2. Fastensonntag
Samstag 18.00 Uhr Kirchgandern, Marth, Freienhagen, Rimbach
Sonntag 08.45 Uhr Hohengandern, Rohrberg, Schachtebich, Gerbershausen
Sonntag 10.15 Uhr Arenshausen, Rustenfelde, Burgwalde
                                  - Änderungen sind zu jeder Zeit möglich! -

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kath. Pfarramt “Sankt Matthäus”-Arenshauen, Pater Karl-Josef Meyer OP, 
Privatweg 8   I   37318 Arenshausen   I   www.kath-kirche-arenshausen.de, 

E-Mail: info@kath-kirche-arenshausen.de  I   Tel. 036081 61322

Gottesdienste im September 2019
07./08.09.2019 23. Sonntag im Jahreskreis
Samstag  18.00 Uhr  Hohengandern, Rohrberg, Freienhagen 

Sonntag  08.45 Uhr Arenshausen, Marth, Gerbershausen

Sonntag  09.00 Uhr Schachtebich (Kirchweihfest u. Prozession)  

Sonntag  10.15 Uhr Kirchgandern (WGF), Burgwalde, Rustenfelde (5 Jahre Mariengrotte)

14./15.09.2019  24. Sonntag im Jahreskreis 

Samstag  18.00 Uhr Arenshausen, Marth, Schachtebich

Sonntag  08.45 Uhr Hohengandern, Rustenfelde (WGF), Freienhagen, Rimbach

Sonntag  10.15 Uhr Kirchgandern (Magdalenenkapelle-Kreuzerhöhung), Rohrberg, Burgwalde, 
Gerbershausen

21./22.09.2019  25. Sonntag im Jahreskreis 

Samstag  16.00 Uhr Gerbershausen (Erntedank)

Samstag  18.00 Uhr Rustenfelde, Burgwalde  

Sonntag  08.45 Uhr Hohengandern, Rohrberg, Schachtebich (WGF)

Sonntag  09.00 Uhr Arenshausen (Patronatsfest mit Prozession)

Sonntag  10.15 Uhr Kirchgandern, Marth, Freienhagen, Fretterode 

28./29.09.2019 26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag  17.00 Uhr Arenshausen und Schachtebich (Erntedank)

Samstag  18.00 Uhr Kirchgandern, Rimbach (WGF)  

Sonntag  08.45 Uhr Marth, Burgwalde (Kirchweihfest)

Sonntag  10.15 Uhr Hohengandern und Rustenfelde (Erntedank), Gerbershausen
Änderungen sind zu jeder Zeit möglich!

Alle Eltern, die ihr Kind zur Vorbereitung auf die Erstkommunion 2020 anmelden möchten, sind am 
04.09.2019 um 19.30 Uhr zum Elternabend in das Kulturzentrum nach Arenshausen eingeladen.

Der Vorstand

Für das Schießen und Armbrust sind je nach 
Anzahl der Schützen außer den Schießzeiten am 
Sonnabend und Sonntag auch andere Termine 
vereinbar.

25KURIER  09/19

Kath. Pfarramt Sankt Matthäus Arenshausen, Pfarrer Dr. Falk Weckner
Privatweg 8    37318 Arenshausen    www.kath-kirche-arenshausen.de

E-Mail: info@kath-kirche-arenshausen.de    Tel. 036081 61322

Gottesdienste im Februar 2024

Besichtigung der Krippen
Am 10. Januar haben 50 Gemeindemitglieder unserer 
Pfarrei eine Busfahrt mit Besichtigung der Weihnachts-
krippen in den Kirchen der Orte Wachstedt, Bickenriede, 
Helmsdorf, Dingelstädt und Geisleden unternommen. 
Überall wurden wir herzlich begrüßt und bekamen Infor-
mationen zu den Kirchen und Krippendarstellungen.
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Gottesdienste im September 2019

Evangelisches Kirchspiel Arenshausen
Evangelisches Pfarramt   I   Pfarrerin Katharina Lüpke
37318 Arenshausen   I   Bahnhofstr. 3   I   Tel. 036081 61289   I   Fax: 036081 686806

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

26 KURIER  09/19

Sonntag,            08.09.      10.30 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls
Sonntag,            15.09.       Aktion „Gemeinde in Bewegung“ Mühlhausen

Sonntag,            01.09.      09.00 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Arenshausen

Sonntag,            22.09.      10.30 Uhr  Gottesdienst 
Sonnabend,       28.09.       19.00 Uhr  Taizé-Andacht

Bornhagen
Sonntag,            15.09.       Aktion Gemeinde in Bewegung
Fretterode
Sonnabend,       07.09.       13.30 Uhr  Gottesdienst zur Kirmes 
Sonntag,            15.09.        Aktion „Gemeinde in Bewegung“ Mühlhausen

Vatterode
Sonntag,        15.09.         Aktion  „Gemeinde in Bewegung“
Sonnabend,       21.09.      18.00 Uhr  Gottesdienst

l Kirmes Fretterode: Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst anlässlich der Kirmes am 
Sonnabend, 07.09.2019, um 13.30 Uhr in der evangelischen Peter und Paul Kirche Fretterode. Im An-
schluss Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus.

l 2009 - 2019 10 Jahre „Gemeinde in Bewegung“ am 15.09.2019: Auch aus Anlass des 20-jähri-
gen Bestehens des Kirchenkreises Mühlhausen laden wir Sie dieses Jahr zu einer Fahrt nach Mühl-
hausen ein. Wir beginnen mit dem regulären Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Nikolaikirche in der 
Wanfrieder Straße. Danach begleitet uns der Kreiskantor Herr Stechbart in die Divi-Blasii-Kirche zu 
einer Orgelführung. Im Brauhaus „Zum Löwen“ essen wir dann gemeinsam Mittag. Die Mühlhäuser 
„Geckobahn“ lädt uns danach zu einer Rundfahrt durch Mühlhausen ein. Mit einer gemeinsamen 
Andacht und Kaffeetrinken beschließen wir den Tag. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Die Kosten des 
Mittagessens trägt jeder selbst, zu Orgelführung und Geckobahn lädt die Kirchengemeinde ein! Für 
die individuelle Anreise in Fahrgemeinschaften und die Planung des Essens bitten wir um baldige An-
meldung! Gerne vermitteln wir denen, die nicht selber Auto fahren eine Mitfahrgelegenheit! Anmel-
dung und Informationen erhalten Sie im Pfarramt Arenshausen und bei den Kirchenältesten vor Ort!

In der Gemeinde Friedland werden an 
den  nach fo lgenden  Te rminen 
gefährliche Abfälle und kleine 
Elektro- und Elektronikgeräte aus 
Haushaltungen kostenlos gesam-
melt.

Arenshausen

Sonntag 11.02. 9.00 Uhr  Gottesdienst

Sonntag 25.02. 10.30 Uhr  Familiengottesdienst

Fretterode

Sonntag 18.02.     13.00 Uhr  Gottesdienst 

Vatterode

Sonntag 11.02.       10.30 Uhr  Gottesdienst

ANZEIGE

Hilfe und Abwechslung für mehr Lebensqualität 

Pflegeberatung

Pflegeschulungen

Hausmeisterservice 

Ergotherapie 

Physiotherapie 

Ambulante Pflege

Verhinderungspflege

Tagespflege

Betreutes Wohnen

Haushaltsservice

Alles aus einer Hand - Ihr Wohlbefinden im Fokus
Unsere ganzheitliche Betreuung vereint Pflege und maßgeschneiderte
Therapie. Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und  Zufriedenheit
mit erfahrenem Teamgeist. 
Vertrauen Sie auf uns für ein Leben in Balance.

Lärz & Weiß GmbH 
Tel.: 036081 687610
E-Mail: info@laerz-weiss.de

Gemeinsamkeit erleben 

UNSERE LEISTUNGEN:

IHRE PFLEGE-
VERSORGUNG 
IM EICHSFELD 

IHR KONTAKT ZU UNS:

Gottesdienste im Februar 2024



ANZEIGE

Küchenhilfe gesucht!

Bei Interesse bitte anrufen:

036081 15742


